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Der Zivilschutzgeht uns allean!

Den Wehrmann an der militarischen Abwehrfront
wie die Zivilbevolkerung zu Hause

Artikel 1:

Bundesgesetz tGber den Zivilschutz vom 23. Marz 1962,

«Der Zivilschutz ist ein Teil der Landesverteidigung»

Warum Zivilschutz?

Das Gesicht des modernen Kricges

Es ist Tatsache, dass die Grossmichte die Ver-
wendung der Kernenergie als Mittel des Krieges
vorbereitet haben. Ein nidchster Krieg konnte zum
Atomkrieg werden.

Es ist diese Erkenntnis, die dringend nach Mass-
nahmen verlangt, um Menschen und Tiere wie auch
alles, was sie zum Leben brauchen, gegen die Zer-
storungskrifte von Atomexplosionen schiitzen zu
konnen. Welches sind diese Kréafte?

Die grosse Hitzestrahlung, die gewaltige Luft-
druckwelle und die Radioaktivitét.

Diese Auswirkungen zwingen zu Vorkehren, da-
mit in einem Kriegsfall

— der Vernichtung unserer Heimstédtten durch aus-
gedehnte Brinde entgegengetreten werden kann;

— Schutzmassnahmen gegen die alles mitreissenden
Druckwellen getroffen wurden und

— Eigenarten der Radioaktivitit, ihrer Folgen und
deren Abwehr bekannt sind.

Schutz gegen die Auswirkungen des Atomkrieges
ist moglich. Voraussetzung dafiir ist, dass wir das
Ueberleben in einem Kriegs- und Katastrophenfall
schon im Frieden {iberdenken und vorbereiten.

Die Aufgabe, die uns schon in Friedenszeiten ge-
stellt ist, lautet

Sicherung eines Biindgingers.
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— Schaffung geniligender Schutzrdume;

— Bereitstellung einer Brandbekdmpfungs- und
Rettungsorganisation;

— Aufkldrung tber die Gefahren und ihre Abwehr.
In einem kommenden Krieg wird die Schweiz

kaum mehr eine Insel des Friedens bleiben konnen.

Ueberlegen wir realistisch, miissen wir erkennen

— die Radioaktivitdt kennt weder Grenzen noch
Vertrage;

— die Schweiz, ob im Kriege stehend oder neutral
bleibend, liegt mitten in Europa;

— unser Land wird sich den Gefahren nicht ent-
ziehen koOnnen;

— die Kleinheit des Landes verunmdglicht jede
Evakuation und der Schutz muss daher bei den
Wohnstétten organisiert werden.

Heutige Angriffsmittel

Bedrohung und Abwehr

Die Wirkung der aus dem Zweiten Weltkrieg be-
kannten Brand-, Spreng- und Minenbomben ist ge-
steigert worden. Napalmbomben sind hinzugekom-
men. Die Zerstérungskraft der Atombombe ist um
ein Vielfaches hoéher als diejenige herkdémmlicher
Waffen. Ihre unsichtbaren Folgen wie Strahlung
und Radioaktivitit machen sie zusammen mit Hitze,
Druck und Reichweite besonders gefdhrlich. Im Ein-
satz gegen ungeschiitztes Leben kann sie entschei-
dend sein. Im Einsatz gegen vorbereitete Menschen
fihrt sie trotz schrecklicher Wirkung und hoher
Verluste kaum zum Ziel. Auch in hochster Not kann
der Wille zum Ueber- und Weiterleben am Beispiel
des Nichsten erhalten und gesteigert werden. Der
Zivilschutz will dem Lande und seinen Bewohnern
die Gewissheit verschaffen, dass es gegen viele Waf-
fen eine Chance gibt, und uns lehren, wie wir diese
wahrnehmen koénnen.

Neben Atomgranaten, Atombomben, Fernwaffen
kontinentaler und globaler Reichweite mit Atom-
sprengkopfen sind auch die biologischen, psycho-
chemischen und chemischen Kampfmittel laufend
auf einen héheren technischen Stand gebracht wor-
den. Diese Mittel verschaffen einem zynischen und
rlicksichtslosen Gegner die verwerfliche Mdéglichkeit
der Einschiichterung und Erpressung. Wenn du nicht
willst, dann ...

In der psychologischen Kriegfiihrung wird die
anvisierte Gemeinschaft an ihrer schwichsten Stelle



Rettung aus Trimmern.

in die Zange genommen. Kein Gegner greift uns mit
Vorbedacht dort an, wo er uns stark glaubt. Diese
Tatsache verpflichtet uns, beim Zivilschutz Ver-
sdumtes nachzuholen und dafiir zu sorgen, dass wir
stdrker werden und mit den Ubrigen Trigern unse-
rer Verteidigung bestehen. Damit reduzieren wir
die Gefahr, unmittelbar in einen Konflikt verwik-
kelt zu werden. Bei Wasserstoffbomben von hoch-
ster Sprengkraft ist je nach Explosionsart mehrere
Kilometer vom Bodensprengpunkt entfernt kein
Ueberleben denkbar. In den Randzonen hingegen
bieten Schutzrdume Schutz gegen Hitze, Druck und
radioaktiven Staub in einem Ausmass, das im Ver-
gleich zum ungeschiitzten Aufenthalt im Freien bis
gegen 100:1 gehen kann. Wenn die Schutzrdume so
vorbereitet sind, dass sich die Insassen mindestens
mehrere Tage ununterbrochen und so lange darin
aufhalten koénnen, bis die Verstrahlung abgeklungen
ist, kann auch dieser schrecklichen Waffe begegnet
werden.

Neutralitat und Abwehrbereitschaft

Pflicht und Vernunft

Der neutrale Kleinstaat hat die Pflicht, sich zu
verteidigen. Die Verpflichtung zu dauernder Neu-
tralitit setzt voraus, dass die Gemeinschaft auf allen
Gebieten der Verteidigung, also auch fiir den Schutz
der Zivilbevolkerung, das tut, was die Aufrecht-
erhaltung der Unabhingigkeit fordert. Die Unver-
letzbarkeit des Staatsgebietes wird letztlich nur an-
erkannt, wenn die anderen Staaten mit Sicherheit
auf die Entschlossenheit des Neutralen rechnen
konnen. Diese Entschlossenheit ist gleichzeitig Aus-
gangspunkt jeder Verteidigungsanstrengung iiber-
haupt und das Resultat aller Schutzvorkehrungen
gemeinhin, seien diese nun auf dem Gebiete der
Armee, der Kriegswirtschaft und des Zivilschutzes
oder auf der geistigen Ebene getroffen worden.

Frauen im Sanitétsdienst.

Vorbereitungen im Ausland

Die Bedeutung der zivilen Landesverteidigung im
Rahmen der totalen Abwehrbereitschaft ist heute
erkannt. In vielen Lindern stehen die Bevilkerungs-
schutzmassnahmen neben der militdrischen Riistung
materiell und personell auf gleicher Stufe. Neben
den Lidndern der westlichen Hemisphidre wird der
Zivilschutz vor allem in den Staaten des Ostblockes
sehr intensiv vorangetrieben. Das Regime der
«Deutschen Demokratischen Republik» bezeichnet
den Zivilschutz als «einen Bestandteil der notwen-
digen Massnahmen unseres Staates zur Verteidigung
unseres Territoriums und der sozialistischen Er-
rungenschaftens.

Der Aufbau des Zivilschutzes
in der Schweiz

Rechtliche Grundlagen

Die Verordnung des Bundesrates vom 26. Januar
1954 schuf die erste Grundlage fir den Aufbau zi-
viler Schutz- und Betreuungsorganisationen in den
grosseren Ortschaften und Betrieben. Sie stiitzte sich
auf den Bundesbeschluss vom 29. September 1934
betr. den passiven Luftschutz der Bevolkerung. Fir
die baulichen Massnahmen war der Bundesbeschluss
betreffend den baulichen Luftschutz vom 21. Dezem-
ber 1950 massgebend. Er ist durch das Bundesgesetz
tiber die baulichen Massnahmen im Zivilschutz vom
4. Oktober 1963 abgelost worden. Dieses bestimmt,
dass in allen =zivilschutzpflichtigen Gemeinden in
den mit Kellergeschossen versehenen Neubauten so-
wie bei wesentlichen Umbauten von Gebduden mit
Kellergeschossen Schutzrdaume mit Notausstiegen (in
Reihenbauten auch Mauerdurchbriiche) erstellt wer-
den.

Auf Grund dieses weitsichtigen Beschlusses ent-
standen in der Schweiz von 1950 bis 1965 fiir rund
2 Millionen Menschen Schutzrdume.
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Im Dezember 1956 fasste die Bundesversamm-
lung einen Bundesbeschluss iiber die Ergdnzung der
Bundesverfassung durch einen Artikel 22bis tiber
den Zivilschutz. Dieser 1. Verfassungsartikel wurde
jedoch in der Volksabstimmung vom 3. Mirz 1957
knapp verworfen. Die von der Bundesversammlung
im Dezember 1958 verabschiedete 2. Verfassungs-
vorlage wurde dagegen am 24. Mai 1959 von Volk
und Stinden mit einer Mehrheit von rund 150 000
Stimmen angenommen.

Dieser neue Artikel 22bis der Bundesverfassung
lautet:

1. Die Gesetzgebung tiber den zivilen Schutz der
Personen und Giiter gegen die Auswirkungen
von kriegerischen Ereignissen ist Bundessache.
Die Kantone sind vor Erlass der Ausfiihrungs-
gesetze anzuhoren. IThnen ist der Vollzug unter
der Oberaufsicht des Bundes zu ilibertragen.

3. Das Gesetz bestimmt die Beitrdge des Bundes an
die Kosten des Zivilschutzes.

4. Der Bund ist befugt, die Schutzdienstpflicht fir
Minner durch Bundesgesetz einzufiihren.

5. Frauen konnen die Schutzdienstpflicht freiwillig
tibernehmen; das Nihere bestimmt das Gesetz.

6. Entschidigung, Versicherung und Erwerbsersatz
der Schutzdienst Leistenden werden durch Ge-
setz geregelt.

7. Das Gesetz ordnet den Einsatz von Organisa-
tionen des Zivilschutzes zur Nothilfe.

X

Das gestlitzt auf diese Ermichtigung von der
Bundesversamlung genehmigte Zivilschutzgesetz
vom 23. Mérz 1962 ordnet die Durchfithrung der
einzelnen Schutzmassnahmen. In Artikel 1 dieses
Gesetzes wird ausdriicklich festgehalten: «Der Zivil-
schutz ist ein Teil der Landesverteidigung».

Die Hauptmittel zur Verwirklichung des Zivil-
schutzes sind (Art. 2):

1. Aufklidrung der Bevolkerung liber Gefahren und
Schutzmdéglichkeiten.

2. Schutz- und Rettungsmassnahmen, wie

a) Alarmierung,

b) Verdunkelung,

¢) Brandschutz und Brandbekidmpfung,

d) Rettung von Personen und Sachen,

e) Massnahmen gegen atomische, biologische und
chemische Einwirkungen,

f) Schutz gegen Ueberflutung,

g) Verlegung von Bevoélkerungsteilen,

h) Erhaltung von Betrieben,

i) Schutz lebenswichtiger und kulturell wert-

voller Giiter.

3. Betreuungsmassnahmen wie
a) Hilfe fiir Verletzte, Gebrechliche und Kranke,
b) Sorge fiir Obdachlose und Hilflose.
Diese Massnahmen werden insbesondere durch
folgende Mittel ermdglicht (Art. 3):

1. Zivilschutzorganisationen,

2. Anlagen und Einrichtungen der 6rtlichen Schutz-
organisationen und des Betriebsschutzes,

3. Nachbarliche und regionale Hilfe,

4. Schutzbauten und Einrichtungen fiir die Bevol-
kerung.

Eine solche Schutz- und Betreuungsorganisation
dient auch Friedenszwecken, sei es als Katastrophen-
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hilfe oder sei es durch Anwendung der erworbenen
Kenntnisse der Ersten-Hilfe-Leistung bei Ungliicks-
fallen.

Wer wird der Zivilschutzpflicht unterstellt?
(Art. 15, 16 und 18)

a) Alle Gemeinden, die in geschlossener Siedlung
mindestens 1000 Einwohner aufweisen, werden
als zivilschutzpflichtig erkldrt. Es konnen aber
auch Gemeinden mit weniger Einwohnern infolge
ihrer Bedeutung als zivilschutzpflichtig erklidrt
werden.

b) Nicht organisationspflichtige Gemeinden haben
mindestens eine selbsténdige Kriegsfeuerwehr zu
erstellen. Dank dieser Bestimmung werden alle
Gemeinden unseres Landes in irgendeiner Form
der Schutzpflicht unterstellt.

c) Betriebe, Spitdler, Anstalten und Verwaltungen
von mindestens 100 Personen bzw. 50 Betten
haben eine eigene Betriebsorganisation aufzu-
stellen.

Leitung und Kader der Schutz- und Betreuungs-
organisationen der Gemeinde

Die Schutz- und Betreuungsorganisationen der
Gemeinde bediirfen einer einheitlichen Leitung und
der Fihrung durch ausgebildete Kader. Diese miis-
sen bereits in Friedenszeiten rekrutiert und ausge-
bildet werden. Im Moment der Gefahr ist es zu spit,
noch entsprechende Vorkehrungen zu treffen. Als
verantwortlicher Leiter steht der zivilen Organisa-
tion der Ortschef vor. Er sollte, wenn moglich, Mit-
glied der Gemeindeverwaltung sein, damit er dank
seiner Kenntnisse die Filihrung der Organisationen
Ubernehmen und die ihm gestellten Aufgaben iiber-
blicken kann. Dem Ortschef sind folgende Organi-
sationen unterstellt:

a) ortliche Schutzorganisationen,
b) Betriebsschutz,
¢) Hauswehr.

Letztere zwei sind Teile der ortlichen Schutz-
organisationen.

Die ortlichen Schutzorganisationen gliedern sich
in folgende Dienste:

a) Alarm, Beobachtung, Verbindung,
b) Kriegsfeuerwehr,

Kriegsfeuerwehr im Einsatz.



Der Ortschet.

¢) Technischer Dienst,

d) Sanitét,

e) Atom-biologischer-chemischer Dienst,
f) Obdachlosenhilfe.

Grossen Schutzorganisationen kann die Erweite-
rung durch zusitzliche Dienste (Verpflegung, Trans-
port usw.) bewilligt werden, widhrend den kleinen
Schutzorganisationen die Beschriankung auf weniger
Dienste bewilligt werden kann. Diese Dienste wer-
den durch die Dienstchefs organisiert und geleitet,
welche dem Stab der Ortsleitung angehéren. Der
Ortschef ordnet die erforderlichen Massnahmen an,
sorgt flir deren Durchfiihrung und die Zusammen-
arbeit der ihm unterstellten Hilfskrifte. Er wird da-
bei von den Dienstchefs und dem Kader der Dienste,
den Sektor-, Quartier-, Block- und Gebidudechefs der
Hauswehren unterstiitzt.

Obligatorische und freiwillige Mitwirkung
im Zivilschutz

Die Schutzdienstpflicht umfasst die Méinner vom
20. bis 60. Altersjahr, grundsitzlich ausgenommen
Armeeangehoérige wihrend der Dauer der Wehr-
pflicht (20 bis 50. Altersjahr fiir Soldaten und Un-
teroffiziere, bis 55. Altersjahr fiir Offiziere).

Freiwillig Dienst leisten konnen Frauen, Jugend-
liche und die aus der Schutzdienstpflicht entlasse-
nen Minner.

Die Grundpfeiler des Zivilschutzes

a) Der Selbstschutz

Es muss unserer Bevolkerung klar sein, dass sie
ihr Schicksal zum grossten Teil selbst in der Hand
hilt und ihr von Staat und Gemeinde nur geholfen
werden kann, wenn sie durch eigene Massnahmen
alles tut, um den Schlag eines Luftangriffes zu
liberstehen. Die Selbstschutzorganisationen sind die
Hauswehren und der Betriebsschutz. IThre Arbeit be-
steht in der Loéschung beginnender kleiner Brinde,
Hilfeleistung an Verletzte, Rettung von Gefihrdeten
und Verhilitung einer Panikstimmung, wobei ein
ruhiges Verhalten und die sachgemaisse Pflichterfiil-
lung von grosser Wichtigkeit sind. Sie sorgen fiir die
Befolgung der Vorschriften betreffend den Zivil-
schutz im Haus, flir den rechtzeitigen Bezug von
Schutzrdumen, fiir die Ruhe und Ordnung im Schutz-

Alarm-, Beobachtungs- und Verbindungsdienst.

raum sowie die Bereitstellung der Selbstschutzge-
rite, wie Eimerspritzen, Loschgerite, fiir die An-
legung von Wasservorriten, die Bereitstellung von
Verbandmaterial fiir Erste-Hilfe-Leistung usw.

b) Der bauliche Schutz

Der Schutzraum ist nach wie vor das wichtigste
Schutzmittel, um unser Leben erhalten zu kénnen.
Wichtig ist, dass die Schutzrdume den gesetzlichen
Normen entsprechen und zwei, evtl. drei Ausginge
besitzen. Beim Schutzraum im Haus werden vor
allem der Notausstieg und der Fluchtweg sowie die
Mauerdurchbriiche von Haus zu Haus einen wich-
tigen Rettungsfaktor bilden. Wir miussen uns klar
sein, dass in einem kommenden Krieg der Schutz-
raum wahrscheinlich wihrend Tagen benilitzt wer-
den muss und man deshalb auf seine wohnliche Ge-
staltung, vor allem auf die geniigende Zufuhr von
Frischluft, bedacht sein muss. Der Schutzraum muss
so angelegt werden, dass er durch Wassereinbriiche
nicht gefdhrdet wird.

Wichtig ist, dass flir einsturzsichere Riume ge-
sorgt wird, sowohl in den einzelnen Gebiduden wie
unter oOffentlichen Pldtzen und Anlagen.

Neben dem Schutzraum gibt es einfache Not-
schutzmoéglichkeiten, wie den Stollen im Garten oder
benachbarten Berghang, den Deckungsgraben oder
den gewoOhnlichen Keller im Haus, sofern er unter
Erdoberfldche liegt und die Fenster und Luftl6cher
gut abgedichtet werden konnen. Insbesondere in
alten Stadtteilen finden wir sehr oft einsturzsichere
Keller (Rund- oder Tonneaugewdlbe), die sich mit
wenig Mitteln zu einem behelfsmissigen Schutzraum
ausbauen lassen. Der ausgebaute Schutzraum ist je-
doch auf alle Fille diesen Notbehelfen vorzuziehen.

An den Bau eines Luftschutzraumes zahlt die
offentliche Hand namhafte Beitrdge, flir Bauten in
Althédusern bis zu 80 Prozent.

¢) Die offentliche Hilfe
Sie erfolgt durch die Aufstellung, Organisation
und Ausbildung der Schutz- und Betreuungsorgani-
sationen. Die Hilfeleistung kann auf folgender Stufe
erfolgen:
a) durch die ortlichen Organisationen,
b) durch die nachbarliche oder regionale Hilfe,
¢) durch die Armee (Luftschutztruppen und Terri-
torialdienst).

119



Die Dienstzweige

Alarm, Beobachtung und Verbindung

Ein gut, rasch und zuverlidssig funktionierendes
Alarmsystem ist in Anbetracht der schnellen Waffen
und kurzen Flugzeiten wichtig. Innert Minuten-
bruchteilen muss die vorbereitete Bevdlkerung die
Schutzrdume aufsuchen konnen. Mit Radar wird
versucht, die Lage rechtzeitig zu erfassen und innert
moglichst kurzer Zeit mit besten technischen Mitteln
die Alarmbefehle auszulosen. Je lidnger die Zeit
zwischen Alarm und Angriff ist, um so grosser sind
die Chancen, den Schutzraum zu erreichen und den
Angriff zu tiberstehen.

Durch Beobachtung des Schadeneintritts und
fortlaufende Meldung tiber die Schadenentwick-
lung sowie Verbindungen, die auch unter erschwer-
ten Bedingungen funktionieren, wird der Ortsleitung
ein moglichst frither Ueberblick der Lage erleich-
tert. Damit steigen die Erfolgsaussichten der ein-
geleiteten Massnahmen.

Kriegsfeuerwehr

Bei Mobilmachung der Armee haben die meisten
Angehérigen der Friedensfeuerwehren dem militd-
rischen Aufgebot Folge zu leisten. Die Kriegsfeuer-
wehr muss sich auf Schutzdienstpflichtige stiitzen.

Die Hauptaufgabe der Kriegsfeuerwehr besteht
in Zusammenarbeit mit den librigen Dienstzweigen
der ortlichen Zivilschutzorganisation in der Men-
schenrettung aus gefdhrdeten, brennenden und be-
schddigten Hausern, Schutt und Trimmern, ver-
strahlten, vergifteten und tiberfluteten Gebieten.

Sie erméglicht und sorgt fiir Erste Hilfe an Ver-
letzte und den Abtransport aus dem néichsten Ge-
fahrenbereich. Zur Brandbekdmpfung und Verhin-
derung der Brandausweitung unterstiitzt sie die
Hauswehren und Betriebsschutzorganisationen.

Durch Brandschutzmassnahmen erleichtert sie
die Arbeit des Pionierdienstes.

In kleinen Gemeinden, die nicht organisations-
pflichtig sind, muss eine mit Rettungs- und Sanitéts-
personal verstdrkte selbsténdige Kriegsfeuerwehr
gebildet werden.

Technischer Dienst

Der Sicherungsdienst iibernimmt die proviso-
rische Behebung von Schidden an der Versorgung
mit Elektrizitdt, Wasser und Gas sowie an der
Kanalisation. Fiir diese Aufgaben braucht es mit
den lokalen Verhiltnissen vertrautes und gut ge-
schultes technisches Personal. Der Pionierdienst
unterstiitzt mit seinen schweren Mitteln die Kriegs-
feuerwehr. Er wird fiir Rettungs- und Ri&umungs-
arbeiten eingesetzt.

Sanitéat

Mit modernen Waffen gefiihrte Angriffe verur-
sachen auf kleinem Raum grosse Verluste. Die in
den Gemeinden iiblicherweise mdégliche Laien- und
medizinische Hilfe genligt nicht mehr, um den vielen
verletzten Personen rechtzeitig zu helfen. Hier hat
der Sanitdtsdienst des Selbstschutzes und der ort-
lichen Zivilschutzorganisation einzugreifen. Inner-
halb der ortlichen Zivilschutzorganisation betreibt
er Sanitdtsposten und Sanitdtshilfsstellen. Die Sani-
tatshilfsstellen bilden den  sanitétsdienstlichen
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Schwerpunkt. Hier werden die ersten &rztlichen

Eingriffe vorgenommen.

Atom-biologischer-chemischer Dienst

Der Zivilschutz hat sich auch mit den Folgen
atomarer und chemischer Kriegfiihrung zu befas-
sen. Das gilt vor allem {fiir die Feststellung radio-
aktiver Verstrahlung und chemischer Vergiftung der
Kommunikationen. Die Bestimmung der Begehbar-
keit lokaler Verbindungen beginnt bei den A- und
C-Spurpatrouillen, die mit Zidhler und einfachen
Hilfsmitteln die Daten ermitteln und dem zustédn-
digen Dienstchef zur Auswertung iibergeben.

Obdachlosenhilfe

In den Obdachlosenposten und -sammelstellen
werden die um Hab und Gut gekommenen Zivil-
personen erfasst und mit dem Notwendigen an Klei-
dung und Nahrung versehen. In diesen Sammel-
stellen, die auch als Melde- und Auskunftszentren
dienen konnen, wird durch Fiirsorge fiir die Ge-
schidigten der Bedarf des tédglichen Lebens sicher-
gestellt, bis der Abtransport an sicheren Ort be-
werkstelligt werden kann. Der Zusammenfiihrung
von Familiengliedern, welche durch die Ereignisse
getrennt worden sind, wird hier ein spezielles
Augenmerk geschenkt.

Fir Frauen und To6chter bietet sich in der Ob-
dachlosenhilfe ein ausserordentlich weites und dem
fraulichen Naturell besonders entsprechendes Téatig-
keitsgebiet.

Zustindigkeit und Verantwortung

Die kantonalen Behérden bezeichnen die Ge-
meinden und die Betriebe, die organisationspflichtig
sind.

Die Gemeinden sind die Haupttridger des Zivil-
schutzes. Sie sind fiir die Verwirklichung der vom
Bund und den Kantonen vorgeschriebenen Mass-
nahmen verantwortlich und kontrollieren sie gegen-
iiber Betrieben, Hauseigentiimern und Einzelper-
sonen. Sie bestellen eine Ortsleitung und eine Zivil-
schutzstelle als Vollzugsorgan der Behérden.

Der Bund bildet das héhere Kader, Spezialisten
und die Angehérigen seines Betriebsschutzes aus.
Die Kantone sind fiir die Ausbildung der mittleren
Kader verantwortlich und die Gemeinden fiir die
Gruppenchefs, Blockchefs, Gebdudechefs sowie die

i

Obdachlosenfiirsorge.
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Der Zivilschutz braucht alle —

iibrigen Angehérigen der ortlichen Schutzorgani-
sationen und des Betriebsschutzes.

Die Luftschutztruppen

Die meisten Bataillone und die selbstédndigen
Kompanien der Luftschutztruppen sind zum vorne-
herein durch den Bundesrat besonders wichtigen
und stark gefihrdeten Gemeinden zur Hilfeleistung
zugewiesen. Schon in Friedenszeiten bereiten diese
Truppen mit der Ortlichen Zivilschutzorganisation
ihren Einsatz in den veraussichtlichen Schadenzonen
vor.

Sie kénnen in Brand und Triimmer vordringen,
Schutzraume gewaltsam 6ffnen, Rettungen auch in
schwerster Triimmerlage vornehmen und Erste Hilfe
an Verletzte bringen. Militédrisch ist die Luftschutz-
truppe dem Territorialdienst unterstellt, welcher das
Bindeglied zwischen dem Zivilschutz und der Armee
bildet.

Zusammenfassung

Der Zivilschutz ist ein untrennbarer Bestandfeil

der Landesverteidigung. Er stidrkt die Armee, indem
er Panik und Chaos im Hinterland verhindert. Er
sorgt dafiir, dass unsere Wehrminner an den mili-
tarischen Fronten nicht nur die Griber der Ange-
horigen verteidigen.
Ein gut ausgebauter Zivilschutz hat {iberdies auch
in Friedenszeiten als stets einsatzbereiter Katastro-
phenschutz seine Bedeutung. Die Gefdhrdung durch
Naturereignisse, durch menschliches Versagen und
durch die Technik wird auch kiinftig bestehen blei-
ben. Zivilschutz ist deshalb immer tédtige Néchsten-
hilfe.

Der Selbstschutz ist jedermanns Sorge, deshalb
Helfen durch Zivilschutz.

Schweizerischer Bund fiir Zivilschutz
3012 Bern, Mittelstrasse 32

122

Frauen und Minner.

Wehrmann und Zivilschutz

Im Zuge der Armeereform wurde die allgemeine
Wehrpflicht vom 60. auf das 50. Altersjahr herab-
gesetzt. Dadurch wurden zehn Jahrginge frei, die
kiinftig im Dienste der totalen Abwehrbereitschaft
dem Zivilschutz und der Kriegswirtschaft zur Ver-
fligung stehen sollen. Damit werden mit der Ent-
lassung aus der Wehrpflicht die ehemaligen Wehr-
miinner nach Art. 34 des Zivilschutzgesetzes schutz-
dienstpflichtig. Sie stehen somit nach dem 50. Alters-
jahr ihren Wohnortsgemeinden zur Verfiigung, um
in den Selbstschutz oder die ortlichen Zivilschutz-
formationen eingeteilt zu werden, sofern sie nicht
auf wichtigen Posten der Kriegswirtschaft stehen.
Wichtig ist, dass Art. 36 des Zivilschutzgesetzes be-
stimmt, dass bei der Einteilung von ehemals Dienst-
oder Hilfsdienstpflichtigen in eine Zivilschutzorgani-
sation deren militirische Erfahrungen nach Mog-
lichkeit zu berticksichtigen sind.

Es wird aber auch Wehrpflichtige geben, die
freiwillig in Uniform und Waffe weiterdienen moch-
ten. Dazu bietet ebenfalls der Art. 36 eine Hand-
habe, der im Abschnitt drei sagt, dass der Bundes-
rat Schutzdienstpflichtige, die in der Armee, insbe-
sondere in der Ortswehr, Dienst leisten wollen und
dort benotigt werden, zu diesem Zweck von der
Schutzdienstpflicht befreien kann. In einer Ergén-
zung dazu hélt der néchste Abschnitt fest, dass der
Bundesrat den Kantonen und Gemeinden eine ange-
messene Zahl von Schutzdienstpflichtigen fiir die
Verstiarkung der Polizei zur Verfligung stellt. Diese
Wehrminner leisten somit Ordnungsdienst mit der
Waff~, der aber streng vom Zivilschutz getrennt ist.

In den organisationspflichtigen Gemeinden wartet
man heute darauf, im Zuge der Realisierung der
Armeereform, Wehrménner in die einzelnen Dienst-
zweige zu erhalten. An erster Stelle steht die Ein-
teilung in den Selbstschutz, das heisst in die Haus-
feuerwehren, die unter Leitung eines Gebdudechefs
Dienst im Wohnhaus leisten, also direkt flir den



Schutz von Heim und Familie wirken kénnen, etwas
von der Feuerbekdmpfung und der Ersten Hilfe
wissen und praktisch beherrschen miissen. Fir
manchen Wehrmann diirfte es aber verlockend sein,
die in verschiedenen Waffengattungen und Grad-
stufen erworbenen Fihigkeiten und Kenntnisse in
einem der Dienstzweige der ortlichen Zivilschutz-
organisation einsetzen zu konnen. Angehorige der
Uebermittlungstruppen werden eine Fiille wichtiger
Aufgaben im Alarm-, Beobachtungs- und Verbin-
dungsdienst finden. Wehrménner, die aus den
Genie- oder Luftschutztruppen kommen, wie auch
die Grenadiere, sind willkommen bei den Kriegs-
feuerwehren oder im Technischen Dienst.

Die kantonalen und kommunalen Zivilschutz-
stellen geben gerne Auskunft {iber die verschiede-
nen Moglichkeiten der Einteilung im Zivilschutz,
wie auch lber den Zeitbedarf, der in den Dienst-
zweigen und Chargen fiir die Ausbildung aufgewen-
det werden muss. Wer sich fiir eine bestimmte Auf-
gabe interessiert, tut gut daran, sich rechtzeitig zu
melden und nicht abzuwarten, bis er ein Aufgebot
erhélt. Die nach dem Gesetz festgelegte Versetzung
der ehemaligen Wehrminner in den Zivilschutz
darf keinesfalls als eine Herabwiirdigung betrachtet
werden. Diese Aufgabe ist im Rahmen der totalen
Landesverteidigung, in der heute die Armee nur
noch einen der vier Pfeiler bildet, nicht weniger
wichtig als der Dienst mit der Waffe und Uniform.
Erst ein kriegsgeniigend ausgebauter Zivilschutz gibt
dem Einsatz an der militdrischen Abwehrfront einen
Sinn, muss doch der Wehrmann das sichere Be-
wusstsein haben, dass seine Lieben, sein Heim und
sein Arbeitsplatz nicht schutzlos einem Gegner aus-
geliefert sind.

Der auf Ende 1965 zurilickgetretene Ausbildungs-
chef der Armee, Oberstkorpskommandant Robert
Frick, hat die Bedeutung des Zivilschutzes fiir
unsere totale Abwehrbereitschaft richtig erkannt
und hat in einem Artikel zum Problem «Wehr-
mann und Zivilschutz» abschliessend folgendes ge-
schrieben: «Wehrmann und Zivilschutz sind heute
eine Interessengemeinschaft geworden. Die Eintei-~
lung und der Einsatz in der zivilen Landesverteidi-~
gung sind nicht weniger wert als der Dienst in der
Armee. Der Wehrmann hat jenen mit Achtung und
Dankbarkeit gegentiiberzutreten, die ihm die Erfiil-
lung seiner militdrischen Aufgabe erleichtern und
die Gewissheit geben, dass fiir seine Lieben zu
Hause, fiir Heim und Arbeitsplatz alle erdenklichen
Schutzmassnahmen getroffen wurden. Das ist die
* schone und dankbare Aufgabe des Zivilschutzes.»

Luftschutztruppen im Einsatz

Der Ortschef gibt seine Befehle auf dem KP auf Grund der
Schadenlage.

Zivilschutz findet am

zu nehmen und diesen Tag zu reservieren.

Delegiertenversammliung

Die Delegiertenversammlung des Schweizerischen Bundes fiir

Der Beginn ist auf 10 Uhr mit einem aktuellen Referat zu Zivil-
schutzfragen vorgesehen. Der Zentralvorstand tagt Freitag, den
17. Mérz, am spateren Nachmittag und am Abend. Wir bitten die
Sektionen und alle Interessierten von dieser Voranzeige Kenntnis

Schweizerischer Bund fiir Zivilschutz

Samstag, den 18. Marz 1967
in Lenzburg statt

SBZ 1967

123



	Der Zivilschutz geht uns alle an! : Den Wehrmann an der militärischen Abwehrfront wie die Zivilbevölkerung zu Hause : Bundesgesetz über den Zivilschutz vom 23. März 1962, Artikel 1 : "Der Zivilschutz ist ein Teil der Landesverteidigung"

